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1 Einleitung 

 

 

1.1 Aufgabenstellung 

 

Die Stadt Mosbach stellt die „Abgrenzungssatzung Sattelbach, Nr. 6.03 E“ im Ortsteil Sattelbach 

auf. Mit der Satzung wird der Geltungsbereich der „Abgrenzungssatzung Sattelbach, Nr. 6.03 D“ 

erweitert und der Geltungsbereich der „Abgrenzungssatzung Sattelbach, Nr. 6.03 C“ mit einbe-

zogen.  

Der Geltungsbereich umfasst rd. 23,2 ha. Die Erweiterung umfasst eine Teilfläche an der Fahren-

bacher Straße mit einer Größe von rd. 0,52 ha und eine Teilfäche an der „Salle“ mit rd. 0,07 ha. 

Beide Flächen sind Gegenstand des vorliegenden Grünordnerischen Beitrags mit Eingriffs-Aus-

gleichs-Untersuchung.  

Um die umweltschützenden Belange entsprechend § 1a Baugesetzbuch und § 18 Bundesnatur-

schutzgesetz in der bauleitplanerischen Abwägung sachgerecht berücksichtigen zu können, ist es 

notwendig begleitend zur Abgrenzungssatzung die dazu erforderlichen Grundlagen zu erarbeiten. 

Die hier vorgelegte Bestandsaufnahme von Natur und Landschaft und die Bewertung der Funk-

tions- und Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes sind Grundlage der 

Ermittlung der erheblichen Beeinträchtigungen (Eingriffe), die durch die Festsetzungen der Ab-

grenzungssatzung zu erwarten sind. 

Der Grünordnerische Beitrag mit Eingriffs-Ausgleichs-Untersuchung schlägt Maßnahmen zur Ver-

meidung und Verminderung von Beeinträchtigungen sowie Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 

vor.  

Schlussendlich stellt er die zu erwartenden Eingriffe und die in der Abgrenzungssatzung festgesetz-

ten Maßnahmen der Vermeidung und Verminderung sowie des Ausgleiches und Ersatzes in einer 

Bilanz einander gegenüber. 

Die Bewertung der Eingriffe in Natur und Landschaft und die Ermittlung von Art und Umfang von 

Kompensationsmaßnahmen erfolgt in Anlehnung an das von der LUBW
1
 vorgeschlagene Verfah-

ren und die Ökokonto-Verordnung des Landes Baden-Württemberg
2
. 

 

 

1.2 Räumliche Lage und Abgrenzung des Plangebietes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 1: Lage des Gebietes (oM)  

                                                      
1
 Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg: Empfehlungen für die Bewertung von Eingriffen in Natur und 

Landschaft in der Bauleitplanung, abgestimmte Fassung, Oktober 2005. 
2
 Verordnung des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Verkehr über die Anerkennung und Anrechnung vorzeitig durchgeführter 

Maßnahmen zur Kompensation von Eingriffsfolgen (Ökokonto-Verordnung) vom 19. Dez. 2010, GBl. S. 1089. 
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Der Erweiterungsbereich grenzt nordöstlich an die Fahrenbacher Straße, ergänzt die Bebauung und 

füllt eine Lücke.  

Auf der straßenabgewandten Seite grenzt die offene Feldflur an.  

 

 

2 Räumliche Vorgaben 

 

Kennzeichen Naturraum 

Naturraum
1
 Sandstein-Odenwald 

Untereinheit: Lohrbacher Vorstufen (144.4) 

Grundwasserlandschaft
2
 Oberer Buntsandstein (Grundwasserleiter/Grundwassergeringleiter) 

Klima
3
 

 

- Jahresmittel Temperatur 8,6 - 9,0 °C  

- Jahresniederschlagssumme 950 - 1.000 mm 

Kennzeichen engeres Untersuchungsgebiet 

Relief und Topographie Sattelbach liegt auf einer Hochfläche zwischen ca. 280 und 

330 m ü. NN 

Geologie
4
 Obere Röttone und Lösslehm 

Hydrogeologische 

Einheiten
5
 

Obere Röttone (Geringleiter) und Lösslehm (Deckschicht) 

Übergeordnete Planungen 

Regionalplan
6
 Vorranggebiet für die Landwirtschaft und Regionaler Grünzug 

Flächennutzungsplan
7
 Flächen für die Landwirtschaft. Der Flächennutzungsplan wird im 

Parallelverfahren geändert 

Landschaftsplan
8
 Enthält keine relevanten Aussagen zum Plangebiet.  

Fachplan Landesweiter 

Biotopverbund
 9
 

Flächen des landesweiten 

Biotopverbunds sind nicht 

betroffen.  

Schutzgebiete 

Naturschutzrecht
10

 Beide Erweiterungsbereiche liegen im Naturpark Neckartal-Odenwald.  

Die Siedlungsflächen entlang der Albert-Schneider-Straße, der Fahren-

bacher und der Lohrbacher Straße umrahmen das Landschaftsschutzge-

biet „Trienzbachtal mit Seitentälern“. Die Erweiterungsfläche liegt 

mind. 25 m vom LSG entfernt. 

                                                      
1 Amt für Landeskunde (Hrsg.): Die naturräumlichen Einheiten auf Bl 161 Karlsruhe, Geografische Landesaufnahme 1:200.000, Stuttgart, 1952.  
2 Geodatendienst des LGRB: Hydrogeologische Übersichtskarten 1: 350 000 (HÜK350), abgerufen am 16.04.2018 
3 LUBW (Hrsg.): Klimaatlas Baden-Württemberg, Karlsruhe 2006.  
4 Geodatendienst des LGRB: Geologische Karte 1:50.000 (GK50) Geologische Einheiten, abgerufen am 16.04.2018 
5 Geodatendienst des LGRB: Hydrogeologische Karte 1:50 000 (HK50) Hydrogeologische Einheiten, abgerufen am 16.04.2018 
6 Verband Region Rhein-Neckar, Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar, verbindlich ab 15.12.2014, Blatt Ost 
7 vVG Mosbach-Elztal-Neckarzimmern-Obrigheim: Flächennutzungsplan, 1. Fortschreibung, 2001. 
8 vVG Mosbach-Elztal-Neckarzimmern-Obrigheim: Landschaftsplan, 1. Fortschreibung, 2001 
9 LUBW; Fachplan Landesweiter Biotopverbund, Juli 2014, Karlsruhe.  
10 RIPS-Daten, LUBW 
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Das FFH-Gebiet „Elzbachtal und Odenwald Neckargerach“ (6521-311) 

liegt südöstlich von Sattelbach in mind. 900 m Entfernung. 

Wasserrecht
2 

Beide Erweiterungsflächen liegen im Wasserschutzgebiet „Tiefbrunnen 

I-IV Dallau“, Schutzzone IIIA. 

 

 

3 Bestandsaufnahme und -bewertung 

 

 

3.1 Pflanzen und Tiere 

 

Die Erweiterungsfläche (vgl. Abbildung nächste Seite) liegt nordöstlich im Anschluss an die Fah-

renbacher Straße. Sie besteht überwiegend aus Acker- und in geringem Umfang aus Ruderalvege-

tation im Seitenstreifen an der Fahrenbacher Straße. 

Die Fläche zur Anpassung in der „Salle“ schließt an ein relativ neu gebautes Gebäude an. Sie um-

fasst im Nordwesten eine mit einem Pavillon überbaute Fläche, dann eine Fläche mit einem Schup-

pen. Die restliche Fläche wird als Wiese bzw. Hoffläche genutzt, in der einige Obstbäume stehen. 

Die Ackerflächen sind nur für wenige Tierarten als Lebensraum geeignet.  

Die Flächen an der „Salle“ sind sicher aufgrund der reichen Struktur ein Lebensraum für Vögel, 

Fledermäuse, Insekten usw. 

 

Bewertung 

Die Bewertung der Biotoptypen erfolgt nach der Bewertungsregelung der Ökokontoverordnung
1
. 

Auf eine Bewertung der Biotoptypen in der Fläche an der „Salle“ wird verzichtet, da hier keine 

Beeinträchtigungen bzw. Eingriffe zu erwarten sind. 

 

Tabelle 1: Bewertung der Biotoptypen 

Nr. Biotoptyp Biotopwert 

35.64 grasreiche ausdauernde Ruderalvegetation 11 

37.10 Acker 4 

 

   

3.2 Klima / Luft 

 

Die Offenlandflächen um und zwischen den bebauten Flächen sind Teil eines großen Kaltluftent-

stehungsgebietes. Dieses umfasst die Rodungsinsel rund um Sattelbach und Fahrenbach.  

Die in Strahlungsnächten über den Offenflächen gebildete Kaltluft fließt entsprechend der Gelän-

deneigung in Richtung der Talmulde des Bächleins im Gewann Lenzteich und weiter Richtung 

Trienzbachtal ab. Die Bebauung entlang der Straßen hat dabei eine wenn auch geringe Barriere-

wirkung. 

 

Bewertung 

Das Kaltluftentstehungsgebiet und die -leitbahn haben keine besondere Bedeutung für Sattelbach. 

Die klimatischen Ausgleichsflächen werden daher nur mit mittlerer Bedeutung (Stufe C)
2
 bewertet. 

 

                                                      
1 Verordnung des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Verkehr über die Anerkennung und Anrechnung vorzeitig durchgeführter Maß-

nahmen zur Kompensation von Eingriffsfolgen (Ökokonto-Verordnung – ÖKVO) vom 19.12.2010. 
2 vgl. auch Bewertungsrahmen für das Schutzgut Klima und Luft im Anhang. 
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3.3 Boden 

 

Die Bodenkarte 1: 50.000
1
 beschreibt den Boden 

der Erweiterungsfläche als „Parabraunerde, Pelosol-

Parabraunerde, Terra fusca-Parabraunerde u. Pseu-

dogley-Parabraunerde aus Fließerden und Hang-

schutt“ (D119) und als „Pseudogley-Parabraunerde 

aus Lösslehm und lösslehmreichen Fließerden“ 

(D31).  

 

 

Zur weiteren Beschreibung und Bewertung der Bö-

den wird auf die „Aufbereitung und Auswertung 

der Bodenschätzungsdaten auf Basis des ALK und 

ALB“ durch das Landesamt für Geologie, Roh-

stoffe und Bergbau zurückgegriffen.
2
  

 

Parzellenscharf wird dort der Boden in seinen Funktionen natürliche Bodenfruchtbarkeit, Aus-

gleichskörper im Wasserkreislauf, Filter und Puffer für Schadstoffe und Sonderstandort für die 

naturnahe Vegetation bewertet.  

In den Ackerflächen stehen noch weitgehend die „natürlichen“ Böden an.  

Auf eine Bewertung der Flächen innerhalb der „Salle“ wird verzichtet, da hier keine Beeinträchti-

gungen bzw. Eingriffe zu erwarten sind. 

 

Tabelle 2: Bewertung der Böden 

 

Klassenzeichen 

Flst. Nr. (- Nutzung) 

Bewertung Bodenfunktionen 
Gesamt-

bewertung 
Natürliche 

Bodenfrucht-

barkeit 

Ausgleichskör-

per im Wasser-

kreislauf 

Filter und 

Puffer für 

Schadstoffe 

Sonderstandort 

für naturnahe 

Vegetation 

L 4 LöV 

232, 233, 234 

3 2 2,5 8 2,5 

Die Bewertung der Bodenfunktionen erfolgt mit einer vierstufigen Skala: 1 = gering, 2 = mittel, 3 = hoch, 4 = sehr hoch. 0 = 
keine Funktion, 8 = keine hohen oder sehr hohen Bewertungen. 

Erreicht die Bodenfunktion „Sonderstandort für naturnahe Vegetation“ die Bewertungsklasse 4 (sehr hoch), wird der Boden 

bei der Gesamtbewertung in die Wertstufe 4 eingestuft. In allen anderen Fällen wird der Boden über das arithmetische 
Mittel der Bewertungsklassen für die drei anderen Bodenfunktionen ermittelt. Die Bodenfunktion „Sonderstandort für 

naturnahe Vegetation“ wird dann nicht einbezogen. 

 

 

                                                      
1 Geodatendienst des LRGB: Bodenbewertung zur Bodenkarte 1:50.000, abgerufen am 16.04.17 
2 Daten per E-Mail erhalten am 06.10.2016 vom Regierungspräsidium Freiburg, Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau. 
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3.4 Wasser 

 

Grundwasser 

Die Erweiterungsflächen sind Teil des Landschaftswasserhaushaltes. Auf den unversiegelten 

Ackerflächen versickern die Niederschläge teilweise im Boden und tragen zur Grundwasserneu-

bildung bei oder werden über den Boden bzw. die Vegetation wieder verdunstet.  

 

Bewertung 

Hydrogeologisch liegt das Gebiet im Bereich der Oberen Röttone, die ein Grundwassergeringleiter 

sind. Die großer Teil der Erweiterungsfläche ist mit einer Deckschicht aus Lösslehm überdeckt. 

Die Deckschicht weist eine sehr geringe bis fehlende Porendurchlässigkeit und eine mäßige bis 

sehr geringe Ergiebigkeit auf. Sowohl Lösssedimente als auch die Röttone haben eine geringe 

Bedeutung für die Grundwasserneubildung (Stufe D).
1
 

 

Oberflächengewässer 

In den Erweiterungsflächen und ihrer unmittelbaren Umgebung gibt es keine Oberflächengewässer.  

 

 

3.5 Landschaftsbild und Erholung 

 

Sattelbach ist ein Streudorf. Mit den Jahren ist neben einem Haupt-Siedlungsbereich rund um Kir-

che und Feuerwehr auch die heute charakteristische, einreihige Bebauung entlang der größeren 

Straßen entstanden. 

Die Erweiterungsfläche an der Fahrenbacher Straße ergänzt die Bebauung und füllt eine Lücke. Sie 

besteht überwiegend aus Ackerfläche. 

Bei der Erweiterungsfläche an er „Salle“ handelt es sich um eine Grenzanpassung. Bauliche Maß-

nahmen sind nicht vorgesehen. 

Zwischen den Straßenzügen und außen um die Ortschaft liegen ausgedehnte Acker- und Wiesen-

flächen. Durch das kuppige Relief sind keine weiträumigen Sichtbeziehungen zur umliegenden 

Landschaft oder benachbarten Ortschaften möglich.  

Der Westliche Limesweg, ein Wanderweg des Odenwaldklubs, verläuft auf dem Feldweg zwischen 

den beiden Teilflächen des Erweiterungsbereichs Nordost und weiter auf der Fahrenbacher Straße 

Richtung Südosten.  

 

Bewertung 

Aufgrund der geringen Nutzungsvielfalt haben die Flächen nur eine mittlere Bedeutung für das 

Schutzgut Landschaftsbild und Erholung (Stufe C)
2
. 

 

 

                                                      
1
 vgl. auch Bewertungsrahmen für das Teilschutzgut Grundwasser im Anhang. 

2
 vgl. auch Bewertungsrahmen für das Schutzgut Landschaftsbild und Erholung im Anhang. 
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4 Wirkungen des Vorhabens auf Natur und Landschaft 

 

Die „Abgrenzungssatzung Sattelbach, Nr. 6.03 E“ bestimmt die eingeschlossenen Grundstücke und 

Teilgrundstücke zum unbeplanten Innenbereich gemäß § 34 BauGB.  

Die Erweiterungsfläche an der Fahrenbacher Straße wird zur Baufläche, auf der insgesamt ca. 6 

Bauplätze entstehen.  

Zulässig sind Vorhaben, die sich in ihrer Art, Nutzung und Bauweise in die Umgebung einfügen. In 

Anlehnung an die bereits bebauten Grundstücke in der bestehenden Abgrenzungssatzung wird eine 

Überbauung auf 60 % der Fläche angenommen.  

Die wesentlichen Wirkungen, die von diesem Vorhaben ausgehen können, sind in der folgenden 

Tabelle dargestellt. 

 

Tabelle 3: Wirkungen 

Schutzgut Wirkungen 

Pflanzen und Tiere - Beseitigung / Veränderung vorhandener Vegetation 

- Störung / Beunruhigung der Tierwelt 

Klima / Luft - Versiegelung und Überbauung von Flächen mit klimatischer 

Ausgleichswirkung 

- Emission von Gasen, Stäuben und Abwärme 

Boden - Bodenversiegelung, Überbauung 

- Auf- und Abtrag von Boden 

- Bodenverdichtung 

Wasser - Bodenversiegelung, Überbauung 

- Verringerung der Grundwasserneubildungsrate 

- Erhöhung des Oberflächenabflusses 

Landschaftsbild und Erholung - Beseitigung der vorhandenen Vegetation 

- Veränderung der Oberflächengestalt 

- Errichtung von Gebäuden und Nebenanlagen 

 

Bei der Fläche an der „Salle“ handelt es sich lediglich um eine Grenzanpassung. Bauliche Maß-

nahmen sind hier nicht vorgesehen. 

 

Die nachfolgende Flächenbilanz verdeutlicht die Veränderungen der Biotop- und Nutzungsstruk-

turen in den Erweiterungsbereichen.  

 

Tabelle 4: Flächenbilanz 

Flächenbezeichnung Bestand (m²) Planung (m²) 

Acker  5.200  - 

Ruderalvegetation  20  - 

Baufläche  -  5.220 

 davon überbaubare Fläche  -  3.130 

 Summe:  5.220  5.220 
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5 Konflikte und Beeinträchtigungen 

 

 

5.1 Konfliktanalyse 

 

In der Konfliktanalyse werden die Auswirkungen der Planung auf die bewertete Bestandssituation 

von Natur und Landschaft ermittelt. Die folgende Aufstellung zeigt das Ergebnis der Konflikt-

analyse. 

Der Bestand wird kurz beschrieben und bewertet und die Beeinträchtigungen bzw. Eingriffe, die 

durch das Vorhaben entstehen, werden aufgezeigt. 

Schließlich werden die Möglichkeiten dargestellt, Beeinträchtigungen zu vermeiden und zu ver-

mindern. 

 

Tabelle 5: Ergebnis der Konfliktanalyse 

Schutzgut 

Bestand und Bewertung 

Beeinträchtigung / Eingriff Vermeidung / Verminderung 

Pflanzen und Tiere   

Ackerflächen mit sehr geringer 

naturschutzfachlicher Bedeutung.  

Grasreiche Ruderalvegetation mit 

mittlerer naturschutzfachlicher 

Bedeutung.  

Die Erweiterungsfläche wird zu Bau-

flächen und können entsprechend 

Art, Nutzung und Bauweise in der 

Umgebung überbaut werden. Es wird 

von einer Überbauung auf 60 % der 

Flächen ausgegangen.  

In den überbauten Flächen gehen die 

vorhandenen Lebensräume dauerhaft 

verloren.  

 Eingriff 

In den nicht überbauten Flächen wer-

den überwiegend Ackerflächen zu 

Gartenflächen mit ebenfalls geringer 

naturschutzfachlicher Bedeutung.  

 kein Eingriff 

Regelmäßige Mahd im Vorfeld 

von Bauarbeiten.  

Klima und Luft    

Ackerflächen als Teil eines großen 

Kalt- und Frischluftentstehungsge-

biets ohne Siedlungsrelevanz.  

Mittlere Bedeutung für das Schutz-

gut.  

Es werden rd. 60 % der Erweite-

rungsfläche überbaut oder versiegelt. 

Das Kaltluftentstehungsgebiet wird 

dadurch nur geringfügig verkleinert.  

 kein Eingriff 

 

Boden   

Überwiegend Ackerflächen mit 

mittlerer bis hoher Erfüllung der 

Bodenfunktionen.  

Die Erweiterungsfläche wird zu Bau-

flächen und kann überbaut werden. 

Es wird von einer Überbauung von 

60 % der Flächen ausgegangen.  

In den überbauten Flächen gehen alle 

Bodenfunktionen verloren. 

 Eingriff  

Die nicht überbauten Flächen werden 

zu Gartenflächen, in denen im Zuge 

der Bebauung die Böden durch Befa-

Schonender Umgang mit dem 

Boden.  
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Schutzgut 

Bestand und Bewertung 

Beeinträchtigung / Eingriff Vermeidung / Verminderung 

hren, Abtrag und Überdeckung um-

gestaltet und beeinträchtigt werden. 

Bodenfunktionen gehen ganz, teil-

weise oder für gewisse Zeit verloren. 

 Eingriff 

Grundwasser   

Obere Röttone (Grundwasserge-

ringleiter) und Lösssedimente 

(Deckschicht). 

Geringe Bedeutung für das Teil-

schutzgut.  

Durch Versiegelung und Überbauung 

gehen unversiegelte Flächen für die 

Grundwasserneubildung verloren.  

Durch die kleinflächige Versiegelung 

und geringe Wertigkeit entstehen 

keine erheblichen Beeinträchtigun-

gen. 

 kein Eingriff 

Keine unbeschichteten metalli-

schen Dach- und Fassadenver-

kleidungen.  

Wasserdurchlässige Beläge für 

Stellplätze.  

Oberflächengewässer   

keine   

Landschaftsbild und Erholung   

Überwiegend Ackerflächen an ei-

ner Straße in Lücke der bestehen-

den Bebauung. 

Wanderweg Westlicher Limesweg 

auf der Fahrenbacher Straße und 

auf dem Feldweg zwischen den 

Teilflächen.  

Insgesamt mittlere Bedeutung.  

Die Ackerflächen werden zu neuen 

Bauflächen, die entsprechend Art, 

Nutzung und Bauweise in der Umge-

bung bebaut werden können.  

Das Landschaftsbild wird verändert.  

Die Beeinträchtigung ist nicht er-

heblich.  

 kein Eingriff 

 

 

Die Fläche im Bereich der „Salle“ ist lediglich eine Erweiterungsfläche zur Anpassung an die 

bestehenden Grenzen. Eine Bebauung ist hier nicht vorgesehen. 

Beeinträchtigungen und Eingriffe können nicht entstehen. 

 

 

5.2 Eingriffe und ihr Ausgleich 

 

Bezüglich der Schutzgüter Pflanzen und Tiere sowie Boden entstehen durch die Festsetzungen der 

Abgrenzungssatzung Beeinträchtigungen, die erheblich und damit Eingriffe im Sinne der Natur-

schutzgesetze sind. 

Beim Schutzgut Pflanzen und Tiere beträgt das Kompensationsdefizit 5.350 Ökopunkte (siehe 

Kapitel 7). 

Beim Schutzgut Boden ist ein Kompensationsdefizit von 35.480 Ökopunkten auszugleichen.  

Das Gesamtdefizit von 40.830 Ökopunkten wird durch die in Kapitel 6.2.3 beschriebenen Maß-

nahmen ausgeglichen. 
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6 Ziele und Maßnahmen der Grünordnung 

 

 

6.1 Ziele der Grünordnung 

 

Die Ziele des Grünordnerischen Beitrags: 

- Verminderung von Eingriffen in den Naturhaushalt und das Landschaftsbild durch Fest-

setzungsvorschläge für den Geltungsbereich, 

- Erreichen einer Kompensation der Eingriffe in den Naturhaushalt und das Landschaftsbild 

durch Festsetzungsvorschläge für Ausgleichsmaßnahmen innerhalb und außerhalb des 

Geltungsbereiches. 

 

 

6.2 Maßnahmen der Grünordnung 

 

In den folgenden Abschnitten werden Maßnahmen der Grünordnung vorgeschlagen, die zur 

Erreichung der oben genannten Ziele beitragen sollen. 

Die Maßnahmenvorschläge werden jeweils kurz begründet. Wo dies angezeigt war, wurden Fest-

setzungs- oder Hinweistexte (kursiv) zur Übernahme in die Abgrenzungssatzung formuliert. 

 

 

6.2.1 Maßnahmen zur Vermeidung und Verminderung 

 

Schutz des Bodens 

 

Bei der Planung und Ausführung von Baumaßnahmen und anderer Veränderungen der Erdober-

fläche ist der Boden als Naturkörper und Lebensgrundlage zu erhalten und vor Belastungen zu 

schützen. Eingetretene Belastungen sind zu beseitigen. Insbesondere ist auf einen sparsamen und 

schonenden Umgang mit dem Boden zu achten (Bodenschutzgesetz, Baugesetzbuch). 

Mutterboden (humoser Oberboden) ist in nutzbarem Zustand zu erhalten und vor Vernichtung oder 

Vergeudung zu schützen (§ 202 Baugesetzbuch). 

Folgende Maßnahmen tragen dazu bei, die gesetzlichen Vorgaben zu erfüllen: 

 

Bodenschutz 

Mutterboden, der beim Bau anfällt, ist gesondert von tieferen Bodenschichten 

auszuheben und zu lagern. Er ist in kulturfähigem, biologisch-aktivem Zustand 

zu erhalten und zur Rekultivierung und Bodenverbesserung zu verwenden (siehe 

auch § 202 BauGB). 

Als Zwischenlager sind Mieten vorzusehen, die den Erhalt der Bodenfunktionen 

gewährleisten (z.B. Schütthöhe bei feinkörnigem Boden mit Pflanzenresten 

maximal 1,5 m, Schutz vor Vernässung, Staunässe etc.). 

Entsprechendes gilt für Arbeitsbereiche, Lagerflächen und Flächen der Baustel-

leneinrichtung. Bodenverdichtungen sind zu vermeiden, um die Bodenstruktur 

vor erheblichen und nachhaltigen Veränderungen zu schützen. Entstandene 

Bodenverdichtungen sind nach Abschluss der Bautätigkeit aufzulockern. 

Hinweis 

 

Schutz des Wassers 

Wasserhaushalt und Grundwasser hängen eng mit den Funktionen des Bodens zusammen. Beim 

Schutzgut Boden genannte Maßnahmen werden auch hier wirksam.  
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Beschichtung metallischer Dach- und Fassadenmaterialien 

Bei der Verwendung von metallischen Dacheindeckungen oder Fassadenverklei-

dungen (Blei, Kupfer, Zink) ist zur Vermeidung von Schwermetalleinträgen in 

das Grundwasser eine verwitterungsfeste Beschichtung zwingend. 

Unbeschichtete metallische Dacheindeckungen und Fassadenverkleidungen sind 

unzulässig. 

Maßnahme zum Schutz, 

zur Pflege und zur Ent-

wicklung von Boden, 

Natur und Landschaft. 

§9 (1) Nr. 20 

 

Wasserdurchlässige Beläge 

Befestigte Stellplätze sind mit versickerungsfähigen Belägen (Rasengittersteine, 

Rasenpflaster, Schotterrasen, wasserdurchlässige Pflasterung o.ä.) auszustatten, 

wenn durch die bestimmungsgemäße Nutzung nicht mit einem Eintrag von 

Schadstoffen zu rechnen ist. 

Der Unterbau ist auf dem Belag abzustimmen. 

Maßnahme zum Schutz, 

zur Pflege und zur Ent-

wicklung von Boden, 

Natur und Landschaft. 

§9 (1) Nr. 20 

 

Schutz des Landschaftsbildes 

Wirksam sind hier vor allem die Festsetzungen zur Bauweise und zum Maß der baulichen Nutzung. 

Auch die Bepflanzung der Baugrundstücke kommt dem Landschaftsbild zugute.  

 

Schutz von Pflanzen und Tieren 

Im Baugebiet sind Vermeidungsmaßnahmen nur in geringem Umfang möglich.  

Die vorgezogene Gehölzrodung und die regelmäßige Mahd des Baufelds im Vorfeld der Bebauung 

dienen in erster Linie der Vermeidung von Verbotstatbeständen bezüglich der Vögel.  

 

Regelmäßige Mahd im Vorfeld von Bauarbeiten 

Liegen die Baufeldflächen über einen längeren Zeitraum brach, so sind sie im 

Vorfeld von Bauarbeiten ab Beginn der Vegetationsperiode bis zur Bebauung 

mindestens alle zwei Wochen zu mähen, um zu verhindern, dass Bodenbrüter 

Nester anlegen.  

Dies wird mit Verweis auf den § 44 Bundesnaturschutzgesetz als Festsetzung in 

die Abgrenzungssatzung aufgenommen. 

Maßnahme zum Schutz, 

zur Pflege und zur Ent-

wicklung von Boden, 

Natur und Landschaft. 

§9 (1) Nr. 20 

 

 

6.2.2 Maßnahmen zur Kompensation der Eingriffe in Natur und Landschaft außerhalb des 

Geltungsbereichs der Abgrenzungssatzung 

 

Zur Kompensation der Eingriffe in die Schutzgüter Pflanzen und Tiere sowie Boden sind Maßnah-

men außerhalb des Geltungsbereichs erforderlich, die das festgestellte Defizit von 40.830 Öko-

punkten ausgleichen.  

Das Kompensationsdefizit wird durch die Zuordnung von Maßnahmen aus dem Ökokonto der 

Stadt ausgeglichen. 

 

Ausgleich durch Waldrefugien  

Die Stadt Mosbach hat in der Forsteinrichtungserneuerung 2016 – 2025 im Stadtwald von Mosbach 

31 Waldrefugien mit einer Gesamtfläche von 62,8 ha ausgewiesen. 

Diese Waldrefugien wurden ins bauplanungsrechtliche Ökokonto der Stadt übernommen. Eine 

entsprechende Zusammenstellung ist dem Grünordnerischen Beitrag als Anlage beigefügt.  

Entsprechend der Ökokontoverordnung werden die Flächen der Waldrefugien durch die Auswei-

sung um 4 Ökopunkte je m² aufgewertet. 
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In der Abrundungssatzung werden das Waldrefugium 

 Nr. 2 mit 48.000 Ökopunkten  

den Eingriffen durch die Satzung zugeordnet und der Eingriff dadurch ausgeglichen. 

Von dem Waldrefugium Nr. 2 bleiben 7.170 Ökopunkte auf dem Ökokonto der Stadt. 

 

 

7 Eingriffs-Ausgleichs-Bilanz 

 

Die nächsten Seiten zeigen die Eingriffs-Ausgleichsbilanz. 

 

 



Stadt Mosbach

Ortsteil Sattelbach

Abgrenzungssatzung Sattelbach,

Nr. 6.03 E

Eingriffs-Ausgleichs-Bilanz

Schutzgut Pflanzen und Tiere

Nr. Biotoptyp Biotop-

wert

Fläche in 

m²

Bilanzwert Nr. Biotoptyp Biotop-

wert

Fläche in 

m²

Bilanzwert

35.64 Grasreiche ausdauernde Ruderalvegetation 11 20 220 60.10 Von Bauwerken best. Fläche (1) 1 3.130 3.130

37.10 Acker 4 5.200 20.800 60.60 Garten 6 2.090 12.540

Summe 5.220 21.020 Summe 5.220 15.670

5.350

Es entsteht ein Kompensationsdefizit von 5.350 ÖP. 

PlanungBestand

(1) In Anlehnung an die bereits bebauten Grundstücke in der bestehenden Abgrenzungssatzung wird 

eine Überbauung auf 60 % der Fläche angenommen.

Kompensationsdefizit

Ingenieurbüro für Umweltplanung Projekt-Nr. 18162 18162EAB



Stadt Mosbach

Ortsteil Sattelbach

Abgrenzungssatzung Sattelbach, Nr. 6.03 E

Eingriffs-Ausgleichs-Bilanz

Schutzgut Boden

Klassenzeichen / Flst. Nr. Gesamtwert Fläche in m² Bilanzwert Fläche Gesamtwert Fläche in m² Bilanzwert

L 4 LöV / 232, 233, 234 2,50 5.220 13.050 Überbaubare Fläche (1) 0,00 3.130 0

Hausgärten (2) 2,00 2.090 4.180

Summe 5.220 13.050 Summe 5.220 4.180

Saldo Bilanzwert 8.870 Saldo in Ökopunkten (x 4) 35.480

Beim Schutzgut Boden verbleibt ein Defizit von 35.480 Ökopunkten. 

PlanungBestand

(1) In Anlehnung an die bereits bebauten Grundstücke in der bestehenden Abgrenzungssatzung 

wird eine Überbauung auf 60 % der Fläche angenommen.

(2) Verringerung der Bodenfunktionen durch Befahren, Bodenabtrag, Bodenauftrag oder 

Umgestaltung im Zuge der Baumaßnahmen

Ingenieurbüro für Umweltplanung Projekt-Nr. 18162 18162EAB



Stadt Mosbach

Ortsteil Sattelbach

Abgrenzungssatzung 

Sattelbach, Nr. 6.03 E

Eingriffs-Ausgleichs-Bilanz

Schutzgut Landschaftsbild und Erholung

Schutzgut Klima und Luft

Schutzgut Wasser

Bereich Fläche in ha Bewertung Bereich Fläche in ha Bewertung

Gesamtfläche 0,52 C Gesamtfläche 0,52 C

Summe

Bereich Fläche in ha Bewertung Bereich Fläche in ha Bewertung

Gesamtfläche 0,52 C Überbaut und versiegelt 0,31 E

Gärten 0,21 C

Summe 0,52 0,52

Bereich Fläche in ha Bewertung Bereich Fläche in ha Bewertung

unversiegelte Flächen 0,52 D Überbaute Fläche 0,31 E

Gärten 0,21 D

Summe 0,52 0,52

Bereich Länge in m Bewertung Bereich Länge in m Bewertung

Summe 0 0

Oberflächengewässer
Bestand Planung

Durch Überbauung und Versiegelung gehen Flächen für die Grundwasserneubildung verloren. Aufgrund der 

geringen Größe der versiegelten Flächen und ihrer geringen Bedeutung für die Grundwasserneubildung werden die 

Beeinträchtigungen nicht als erheblich bewertet. 

Grundwasser
Bestand Planung

Klima / Luft
Bestand Planung

Durch Bebauung und Versiegelung entfällt eine kleine Teilflächen eines großen Kaltluftentstehungsgebietes mit 

mittlerer Bedeutung für das Schutzgut. Eine erhebliche Beeinträchtigung des+A24 Schutzgutes wird dabei nicht 

eintreten.

Bestand Planung

Landschaftsbild / Erholung

Die geplante Bebauung ergänzt die bereits bestehende Bebauung entlang der Fahrenbacher Straße oder füllt Lücken 

darin. 

Ingenieurbüro für Umweltplanung Projekt-Nr. 18162 18162EAB



Stadt Mosbach Ortsteil Sattelbach Abgrenzungssatzung Sattelbach, Nr. 6.03 E 

Grünordnerischer Beitrag mit Eingriffs-Ausgleichs-Untersuchung Seite 19 

 

Ingenieurbüro für Umweltplanung  Projekt-Nr. 18162 Abgrenzungssatzung_Sattelbach_GOB_Bericht 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Anhang 

 
Aufnahme von Waldrefugien 

ins bauplanungsrechtliche Ökokonto 

 

Bewertungsrahmen 

 

 

 


